
1 
 

 
EEI 7.4.2014 

Beilage 3 

 ÄNDERUNGEN IM RAHMENRECHT  

ABSCHNITT 4 KVAngEEI, KVArbEEI 
Arbeitszeit 

Altersteilzeit 

Grundsätze 

32. Wird mit einer Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer Altersteilzeit im Sinn des 
§ 27 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vereinbart, gelten folgende Regelun-
gen, solange diese gesetzliche Bestimmung auf laufende Altersteilzeit-Verein-
barungen anzuwenden ist:1 

a) Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer hat bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
(§ 45 ASVG) Anspruch auf Lohnausgleich von mindestens 50% der Differenz 
zwischen dem im letzten Jahr vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit ge-
bührenden durchschnittlichen Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit ent-
sprechenden Entgelt. Bei der Feststellung des Entgeltes vor Herabsetzung der 
Arbeitszeit sind pauschale oder regelmäßige Zulagen, Zuschläge und Überstun-
den gemäß den Richtlinien des Arbeitsmarktservice einzubeziehen. 

b) Sieht die Vereinbarung unterschiedliche wöchentliche Normalarbeitszeiten vor 
(insbesondere bei geblockter Arbeitszeit), ist das Entgelt für die durchschnittliche 
Normalarbeitszeit fortlaufend zu bezahlen. 

c) Das Unternehmen hat die Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der Bei-
tragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu entrichten. 

d) Die Berechnung eines Jubiläumsgeldes ist auf der Grundlage der Normalarbeits-
zeit vor deren Herabsetzung vorzunehmen.  

e) Hat eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer eine Freizeitoption in Anspruch 
genommen, gebührt während der Altersteilzeit der der herabgesetzten Arbeitszeit 
entsprechende Freizeitanspruch. 

e)f) Eine bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustehende Abfertigung Alt ist auf 
der Grundlage der Arbeitszeit vor deren Herabsetzung zu berechnen. In die Be-
rechnung der Abfertigung Alt sind regelmäßige Entgeltbestandteile (z.B. Über-
stunden) in jenem Ausmaß einzubeziehen, in dem sie vor Herabsetzung der Ar-
beitszeit geleistet wurden.  

f)g) Vor Abschluss der Altersteilzeit-Vereinbarung ist der Betriebsrat zu informieren. 

Geblockte Altersteilzeit 

33. Wenn die Altersteilzeit-Vereinbarung vorsieht, dass so lange im Ausmaß der 
Normalarbeitszeit gearbeitet wird (Einarbeitungsphase), bis ausreichend Zeitgut-
haben erworben wurden, um anschließend durch den Verbrauch dieser Zeitguthaben 
den Entfall der Arbeitsleistung bis zur Beendigung der Altersteilzeit zu ermöglichen 
(Freistellungsphase), gilt: 
a) Mangels einer Einigung über den Zeitpunkt des Verbrauches von Urlaub, der 

während der Einarbeitungsphase entstanden ist, kann dieser Urlaub unmittelbar 
vor Ende der Einarbeitungsphase angetreten werden.  
Die Kollektivvertragsparteien empfehlen, eine Regelung für den Urlaub in der 
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  Zum Teilzeitmehrarbeitszuschlag bei Altersteilzeit siehe Abschnitt 7 Punkt 9 lit. c (Seite 41). 
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Freistellungsphase zu treffen. Beispielsweise kann für jede Urlaubswoche, die in 
der Freistellungsphase entstehen wird, die Einarbeitungsphase um die verein-
barte durchschnittliche wöchentliche Normalarbeitszeit verkürzt werden. Für die 
Zeiträume, die dadurch nicht eingearbeitet sind, wird der Urlaubsverbrauch ver-
einbart.2 

b) Fallen in die Einarbeitungsphase Abwesenheitszeiten ohne bzw. mit halbem Ent-
geltanspruch, werden dafür keine bzw. nur die halben Zeitguthaben erworben. 
Die Einarbeitungsphase verlängert sich, bis ausreichend Zeitguthaben für die 
Freistellungsphase erworben wurden. 

c) Wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer die Freizeitoption gewählt hat, 
entsteht der volle Freizeitanspruch in der Einarbeitungsphase. In der Freistel-
lungsphase entsteht kein Freizeitanspruch aus der Freizeitoption. Die Kollektiv-
vertragsparteien empfehlen, das Freizeitguthaben aus der Freizeitoption vor Be-
ginn der Freistellungsphase zu verbrauchen. 

c)d) Bestehen zum Ende des Arbeitsverhältnisses Zeitguthaben an Normalarbeitszeit, 
sind diese auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt gebührenden Stunden-
entgeltes zu bezahlen; der Lohnausgleich ist nur einzubeziehen, wenn das Ar-
beitsverhältnis aus betrieblichen Gründen oder durch berechtigten vorzeitigen 
Austritt (auch gemäß § 25 Insolvenzordnung, jedoch nicht wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit bzw. Gesundheitsgefährdung) beendet wird. Es gebührt kein 
Zuschlag im Sinn des § 19e AZG. Endet das Arbeitsverhältnis durch den Tod der 
Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers, gebührt diese Abgeltung den Erbinnen 
bzw. Erben. 
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 Hinweis des FEEI: Der OGH (8 ObA 23/09d) hat entschieden, dass bei geblockter Altersteilzeit auch in den 

Urlaubswochen der Einarbeitungsphase ein Zeitguthaben für die Freistellungsphase („Urlaubszeitguthaben“) 
entsteht. Der Urlaubsanspruch der Freistellungsphase wird durch den Konsum dieses „Urlaubszeitguthabens“ 
verbraucht. Aus diesem OGH-Urteil folgt, dass es nicht notwendig ist, den Urlaub der Freistellungsphase in 
die Einarbeitungsphase vorzuverlegen. 


